
Seit dem 28. Dezember 2023 ist das Bürgerenergiegesetz NRW (kurz: 
BürgEnG)inKraft.DamitführtNordrhein-Westfaleneineverpflichtende
finanzielleBeteiligungvonBürger:innenundGemeindenbeiderErrichtung
neuer Windenergieanlagen vor Ort ein. Ziel des Bürgerenergiegesetzes ist 
es,dieAkzeptanzdesnotwendigenWindenergieausbausdurcheineandie
 Gegebenheiten vor Ort angepasste Beteiligung zu stärken. Wir erklären, was 
esmitdemGesetzaufsichhatundbeantwortendiewichtigstenFragen.

Bürgerenergiegesetz NRW – 
einfach erklärt



Wozu braucht es ein neues Gesetz?

Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die Energiewende von 
fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren Energien unab-
dingbar. Dabei kommt unter anderem der Windenergie, 
diemittlerweilefürdengrößtenAnteilderdeutschen
Stromerzeugungverantwortlichist,einewichtigeRollezu.
DurchdenAusbauderWindenergiewerdeninDeutschland
schonjetztjährlichzwischen70und100MillionenTonnen
CO2 eingespart. Je mehr Windenergieanlagen also gebaut 
werden, desto größer die CO2-Einsparungen.

EinentscheidenderFaktorfürdenerfolgreichenAusbauder
Windenergie ist die Akzeptanz vor Ort. Denn Windenergie-
anlagenverändernundprägendasörtlicheErscheinungsbild
undkönnenalsstörendempfundenwerden.Einwichtiger
Ansatzpunkt,umAkzeptanzzusichernundzustärken,istdie
MöglichkeitzurfinanziellenBeteiligungvonBürger:innenan
derWertschöpfungvonWindenergieanlagenvorOrt.

InNRWwerdenbereitsfreiwilligvieleunterschiedliche
Beteiligungsverfahrenerfolgreichumgesetztunddurch
dieRegelungnach§6Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG)
wurdebundesweiteineMöglichkeitderfreiwilligenfinan-
ziellenBeteiligungvonGemeindengeschaffen.Damiteine
finanzielleTeilhabederGemeindensowiederBürger:innen
überall in NRW umgesetzt wird, wurde das Bürgerenergie-
gesetzNRWeingeführt.DieWertschöpfung,diedurchdie

Windenergieerzeugtwird,gehtdadurchnichtmehrnuran
die Vorhabenträgerin – meist sind es GmbH oder GmbH & 
Co.KG–undFlächenbesitzende,sondernbleibtauchvor
Ort in den Gemeinden und bei den Bürger:innen.

Umdievielenverschiedenenundbereitsexistierenden
Beteiligungsmodellenichtzugefährden,hatsichder
GesetzgeberinNRWfüreinemöglichstflexibleUmset-
zungentschieden.VorhabträgerinundStandortge-
meindentretendazuindenDialogundeinigensichauf
eineBeteiligung,diedenBedarfenundWünschenvorOrt
möglichstgutentspricht.

Eine Einigung ist dabei für alle Seiten sinnvoll. Die 
GemeindeerhältfinanzielleMittel,diesiedirektvorOrt
einsetzenkann.BeispielsweisekanndurchdenBaueiner
KitaoderdieSanierungeinerSchuleeinkonkreterMehr-
wert geleistet werden. Das kann zu einer allgemeinen Stei-
gerung der Akzeptanz von Windenergievorhaben führen. 
Bürger:innenkönnenebenfallsdirektfinanziellprofitieren,
wodurchzukünftigeWindenergievorhabenvorOrteine
größere Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren und 
schnellerrealisiertwerdenkönnten.EinfrühzeitigerDialog
mitderGemeinde–wieauchgrundsätzlichmitrelevanten
Akteur:innen vor Ort – kann zudem das Risiko von Klagen 
gegen das Vorhaben verringern.

Was regelt das Bürgerenergiegesetz NRW?

Das Bürgerenergiegesetz NRW – abgekürzt mit BürgEnG 
–regeltdiefinanzielleBeteiligungvonGemeindenund
Bürger:inneninNRWanderWertschöpfungvonWindener-
gieprojekteninihrerNähe.

GemeintsindhierbeiWindenergieprojekte,dieeiner
GenehmigungnachdemBundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG)bedürfen,d.h.alsoderenWindenergiean-
lagenmindestens50Meterhochsind.AuchRepowering-
Vorhabenzählendazu,sofernessichumeinenvollstän-
digenAustauschderAnlagehandelt.

Ausnahmen gibt es für Windenergievorhaben,

 a dievonBürgerenergiegesellschaftengeplantund
errichtetwerden.

 a diederForschungundEntwicklungdienen.

 a diederEigenversorgungvonlandwirtschaftlichenund
gartenbaulichenBetriebendienen.

 a diederEigenversorgungvonBetriebendienenundsich
inGebietenbefinden,dieimRegionalplanfürgewerb-
licheundindustrielleNutzungausgewiesensind.

DiefinanzielleBeteiligungspflichtnachdemBürgerenergie-
gesetzgiltnurfürWindenergieanlagenundnichtfürz.B.
Freiflächen-Photovoltaik.Gleichwohlkönnennatürlich
auchFreiflächen-Photovoltaik-ProjektefinanzielleBeteili-
gungsmöglichkeitenfürBürger:innenvorsehen.Hiergibt
esimRahmenderfreiwilligenfinanziellenBeteiligungnach
§6EEGdieMöglichkeit,GemeindeninräumlicherNähe
zurAnlagefinanziellzubeteiligen.

Die zuständige Behörde für die Umsetzung des Bürger-
energiegesetzes NRW ist die Bezirksregierung Arnsberg.



Wer muss wen involvieren und beteiligen?

WeralsInvestorin,ProjektentwicklerinoderBetreiberin–kurzVorhabenträgerin–einWindenergieprojekt
inNRWumsetzenwill,musseinAngebotzurfinanziellenBeteiligungamErtragdesVorhabensvorlegen.

Das Angebot wird den Standortgemeinden vorgelegt und mit diesen verhandelt. Standortge-
meindensindalleGemeinden,aufderenGemeindegebietsichzumindesteineWindenergieanlage
desVorhabensbefindet.

Die Beteiligungsvereinbarung muss Möglichkeiten vorsehen für

 a Gemeinden,derenGebietsichzumindestteilweiseinnerhalbeinesumdieWindenergieanlage
gelegenenUmkreisesvon2.500MeternumdieTurmmitteeinerWindenergieanlagebefindet.

 a Einwohner:innendieserGemeinden,diediesseitmindestensdreiMonatensind.

Darüber hinaus kann die Beteiligungsvereinbarung zusätzliche Möglichkeiten vorsehen für

 a Eigentümer:innenvonGrundstückenindiesenGemeinden,diediesseitmindestens 
dreiMonatensind.

 a Anwohner:inneninnerhalbeinesUmkreisesvon2.500MeternumdieTurmmitteder 
jeweiligenWindenergieanlagen.

Gemeinde A: Standortgemeinde

Gemeinde B und C: weitere beteiligungs-

berechtigte Gemeinden

Gemeinde D: Nicht beteiligungsberechtigt

Einwohner:innen aus Gemeinde A, B, C: 

Beteiligungsberechtigt 

Einwohner:innen aus Gemeinde D: 

Nicht beteiligungsberechtigt

 Anwohner:innen im Umkreis von 2.500 
Metern um die Turmmitte: Zusätzliche 
finanzielle Beteiligung möglich 

2,5 km

Gemeinde D

Gemeinde A

Gemeinde B

Gemeinde C

Wer nach dem Bürgerenergiegesetz NRW beteiligt werden soll1



Wie soll die Beteiligung nach dem Bürgerenergiegesetz aussehen?

DiefinanzielleBeteiligungderbeteiligungsberechtigtenPersonenundGemeindensollübereine
Beteiligungsvereinbarungerfolgen,aufdiesichVorhabenträgerinunddieStandortgemeinden
einigen und deren Inhalt zu den Gegebenheiten vor Ort passen soll.

IneinemerstenSchritttrittdieVorhabenträgerinspätestenseinenMonatnachErhaltderimmis-
sionsschutzrechtlichenGenehmigungineinenfrühenAustauschmitdenbeteiligungsberechtigten
Gemeinden. Zudem informiert die Vorhabenträgerin die Behörde über die erhaltene Genehmigung 
imUmfangderAngabenfürdasMarktstammdatenregister.SpätestenssechsMonatenachErhalt
der Genehmigung legt die Vorhabenträgerin den Standortgemeinden einen Beteiligungsentwurf vor 
undspätestenszweiWochendanachauchderBehörde.SpätestensdreiMonatenachErhaltdes
Beteiligungsentwurfs melden die Standortgemeinden ihre Zustimmung, Ablehnung oder Änderungs-
vorschlägeandieVorhabenträgerin.SpätestenseinJahrnachdemErhaltderGenehmigungmussdie
Vorhabenträgerin die Beteiligungsvereinbarung bei der Behörde vorlegen, sodass mit der Inbetrieb-
nahmedererstenWindenergieanlagedesVorhabensdiefinanzielleBeteiligungstartenkann.

Vorhabenträgerin legt der Behörde
Beteiligungsentwurf vor

Vorhabenträgerin tritt
in frühzeitigen Austausch

mit beteiligungs-
berechtigten Gemeinden

Vorhabenträgerin informiert
Behörde über Genehmigung

Start finanzieller Beteiligung

Vorhabenträgerin weist der Behörde
Beteiligungsvereinbarung nach

Erteilung Genehmigung nach BImSchG

Standortgemeinden melden der Vorhabenträgerin
Zustimmung, Ablehnung oder Änderungsvorschläge

Vorhabenträgerin legt den Standortgemeinden
Beteiligungsentwurf vor

1 Monat

Start

6 Monate

2 Wochen

3 Monate

1 Jahr

Inbetriebnahme erster 
Windenergieanlage

Die Beteiligung nach dem Bürgerenergiegesetz NRW



Beteiligungsvereinbarung

• Finanzielle Beteiligung von Einwohner:innen 
und Gemeinden

• Zwischen Vorhabenträgerin & Standortge-
meinden frei verhandelbar

• Angepasst an Bedürfnisse vor Ort

Liegt eine Beteiligungsvereinbarung fristgerecht vor?

Ausgleichsabgabe

• Zahlung in Höhe von 0,8 ct/kWh von Vorhaben-
träger:innen anteilig verteilt an beteiligungs-
berechtigte Gemeinden

• Anordnung der Behörde auf Antrag der Gemeinden 

Ersatzbeteiligung

• Zahlung in Höhe von 0,2 ct/kWh von Vorhaben-
trägerin anteilig verteilt an beteiligungsberech-
tigte Gemeinden über 20 Jahre

• Nachrangdarlehen an beteiligungsbe-
rechtigte Personen

Wird die Ersatzbeteiligung fristgerecht angeboten?

Beteiligung im Sinne
des Bürgerenergiegesetzes

ja

nein

Ersatzbeteiligung im Sinne
des Bürgerenergiegesetzes

Wird die Ersatzbeteiligung 
mittlerweile angeboten?

ja

nein

WenndienachdemGesetzgeforderteBeteiligungsvereinbarungnichtinnerhalbeinesJahresnachErteilungderGenehmi-
gungbeiderzuständigenBehördenachgewiesenwird,mussdieVorhabenträgerineinAngebotzueinerjährlichenZahlungin
Höhevon0,2CentproKilowattstundeüber20JahreandiebeteiligungsberechtigtenGemeindenabgeben.Zudemmussdie
VorhabenträgerindenbeteiligungsberechtigtenPersoneneineEigenkapitalbeteiligunginFormeinesNachrangdarlehensmit
einer Laufzeit von zehn Jahren offerieren. Beides muss bis zur Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage vorliegen.

SindmehrereGemeindenbeteiligungsberechtigt,sowirdderBetragderZahlungentsprechendihrerFlächenanteileam
Umkreisvon2.500MeternumdieTurmmittederWindenergieanlageverteilt.DasAngebotkannnach§6EEGabgegeben
werden,einschließlichderdabeivorgesehenenErstattungsmöglichkeitfürdieVorhabenträgerin.

DasBeteiligungsvolumenamNachrangdarlehenmussmindestens90.000EurojeMegawattinstallierterLeistung
betragen.UmeineniedrigeEinstiegsschwellezugewährleisten,darfdieMindestanlagesummefürdiebeteiligungsbe-
rechtigtenPersonen500Euronichtübersteigen.EineZeichnungvonNachrangdarlehenistfürjedebeteiligungsberech-
tigtePersonmaximalineinerHöhevon25.000Euromöglich.EswirdmindestenseineVerzinsunginAnlehnungandas
KfW-Programm„ErneuerbareEnergien–Standard“(PreisklasseD)undeineLaufzeitvonzehnJahrenvorgegeben.

WenndieVorhabenträgerindenVerpflichtungenderErsatzbeteiligungnichtodernichtinvollemUmfangnachkommt,
kanndiebeteiligungsberechtigteGemeindebeiderBehördeeinenAntragaufZahlungeinerAusgleichsabgabestellen.
Dasbedeutet,dassdieBehördedieVorhabenträgerinfürmaximal20JahrezueinerZahlungandiebeteiligungsbe-
rechtigtenGemeindeninHöhevon0,8CentproKilowattstundeverpflichtenkann.KommtdieVorhabenträgerinden
VerpflichtungenderErsatzbeteiligungzueinemfrüherenZeitpunktnach,endetdieAusgleichsabgabe.DieDetailszur
AusgestaltungderBeteiligung,ErsatzbeteiligungundAusgleichsabgabefindenSieimBürgerenergiegesetz NRW.

Übersicht über die Beteiligungsstufen

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&ver=8&val=21407&sg=0&menu=0&vd_back=N


Wie kann die Beteiligungs vereinbarung aussehen?

Bei der Ausgestaltung der Beteiligungsvereinbarung sind Vorhabenträgerin und Standortgemeinden 
frei,solangeeinefinanzielleBeteiligungfürdiebeteiligungsberechtigtenGemeindenundderen
Einwohner:innenvorgesehenist.DieBedürfnissevorOrtunddieWünschederEinwohner:innen
sollendabeibestmöglichberücksichtigtwerden.DarüberhinauskönnengesonderteVereinba-
rungen für die direkten Anwohner:innen getroffen werden.

DieBeteiligungkanninFormeinerdirektenund/oderindirektenfinanziellenBeteiligungerfolgen.

Beispiele dafür sind

 a eineBeteiligunganderProjektgesellschaftdesVorhabens,

 a das Angebot über den Kauf einer oder mehrerer Windenergieanlagen,

 a diefinanzielleBeteiligungüberAnlageprodukte,

 a vergünstigte lokale Stromtarife und Sparprodukte,

 a pauschaleZahlungenaneinendefiniertenKreisvonAnwohner:innenoderGemeinden,

 a dieFinanzierunggemeinnützigerStiftungenoderVereineund

 a diefinanzielle,gesellschaftsrechtlicheoderanderweitigeBeteiligungvonBürgerenergiegesell-
schaften,Genossenschaften,GemeindenoderimüberwiegendenEigentumderbeteiligungsbe-
rechtigtenGemeindenstehendenUnternehmen.

Welche Höhe der Beteiligung gilt als angemessen?

Ziel des Gesetzes ist es, Bürger:innen und Gemeinden in 
angemessenerHöhefinanziellamErtragdesVorhabens
unterBerücksichtigungderwirtschaftlichenBedingungen
desVorhabenszubeteiligen.Hierfürsollen–mitBlickauf
die konkreten Bedürfnisse vor Ort – individuelle Beteili-
gungsverfahren erarbeitet werden. Dabei gibt das Gesetz 

den Standortgemeinden und Vorhabenträgerinnen größt-
möglicheFlexibilität.ImHinblickaufdieHöhederBeteili-
gungsiehtdasGesetzvor,dassdiesesichungefährander
Ersatzbeteiligung orientieren soll – also 0,2 Cent pro Kilo-
wattstundefürGemeindenundeinemNachrangdarlehen
für Bürger:innen abhängig von der installierten Leistung.

Was ist ein Nachrangdarlehen?

EinNachrangdarlehenistzunächsteineinfachesDarlehenodereinKredit,denmeisteinUnternehmenvoneinem
Kreditgeber,indiesemFallvonPrivatpersonen,bekommt.DerUnterschiedzueinemeinfachenDarlehenist,dassdas
NachrangdarlehenimFalleeinerInsolvenzdesUnternehmensnachrangigbehandeltwird.Diesbedeutet,dassim
InsolvenzverfahrenzunächstalleanderenKrediteundoffenenFremdkapitalforderungenabbezahltwerdenmüssen.
Dabeikannesdazukommen,dassdierestlichenfinanziellenMitteldesUnternehmensnichtmehrausreichen,um
auchnochdieNachrangdarlehenzubezahlen.IndiesemFallistdasGelddesKreditgebersweg.Durchdaserhöhte
AusfallrisikowirdeinNachrangdarlehenjedochhäufigmiteinemhöherenZinssatzvergütet,washöhereRenditenfür
denKreditgeberbedeutet.EinNachrangdarlehenhateinetypischeLaufzeitvonfünfbiszehnJahren.



Was ist die Transparenzplattform?

AufderTransparenzplattformsammeltdiezuständige
Behörde zentral Daten und Informationen über die 
AusgestaltungvonfinanziellerBeteiligunganWind-
energievorhabenundstelltsieöffentlichzurVerfügung.
Bürger:innen, Gemeinden und Vorhabenträgerinnen 
findenhierz.B.Informationenzuangebotenenund
vereinbartenBeteiligungsmöglichkeiten.Siekönnen
sichsoeinerseitsüberBeteiligungsmöglichkeiteninfor-
mieren, die sie selbst betreffen, oder aber Ideen und 
AnregungenfürdaseigeneVorhabenfinden.DieTrans-
parenzplattform ist (in Kürze) unter folgendem Link zu 
finden:www.transparenzplattform.nrw.de

Ab wann gilt das Gesetz?

Das Gesetz gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens,alsoseitdem28.Dezember2023.Esgiltnicht
für Windenergievorhaben, für die zu diesem Zeit-
punkt bereits eine Genehmigung vorlag bzw. für die 
zuvor bereits vollständige Antragsunterlagen für die 
ErteilungeinerGenehmigungeingereichtwurden.
BereitsfortgeschritteneWindenergievorhaben
werdendadurchnichtverzögert.FürdieseVorhaben
könnenjedochfreiwilligeBeteiligungsvereinbarungen
getroffen werden.

Weiterführende Informationen

Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Gemeinden an der Windenergie nutzung in Nord-
rhein-Westfalen (Bürgerenergiegesetz NRW - BürgEnG)

MinisteriumfürWirtschaft,Industrie,Klimaschutz 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen:  
Bürgerenergiegesetz NRW

NRW.Energy4Climate:Bürgerenergie

NRW.Energy4Climate:Windenergie

Bezirksregierung Arnsberg: Bürgerenergiegesetz NRW

FAWind:MustervertragfürkommunaleTeilhabe 
nach§6EEG2023

FAWind:BeteiligungundTeilhabe

Wie sollen die Mittel eingesetzt werden?

DieMittelausderErsatzbeteiligungsowieder
Ausgleichsabgabesindzweckgebunden.Diessoll
sicherstellen,dassdiefinanziellenMittelausden
ErträgendurchWindenergiezielgerichtetfüreine
Akzeptanzsteigerung vor Ort eingesetzt werden und 
Bürger:inneneinenkonkretenMehrwertdurchden
AusbauderWindenergieerkennen.DasGesetzschlägt
dabeifolgendeMaßnahmenvorunderkenntan,dass
diegenauenMaßnahmensehrvondenGegebenheiten
vor Ort abhängen:

 a Optimierung der Energiekosten oder des Energiever-
brauchsderGemeindeoderderEinwohner:innen

 a FörderungkommunalerVeranstaltungenoderEinrich-
tungen,diederKultur,BildungoderFreizeitdienen,
oderunternehmerischerTätigkeiteninderGemeinde

 a kommunaleBauleit-undWärmeplanungimBereich
der Erneuerbaren Energien

 a MaßnahmenfürNatur-undArtenschutz

 a MaßnahmenfürKlimaschutz-undKlimaanpassung

DieVerwendungvonMittelnausderBeteiligungsvereinba-
rungsindnichtpersezweckgebunden.DieVerwendung
kann in der Beteiligungsvereinbarung selbst geregelt werden, 
umdieGegebenheitenvorOrtdirektzuberücksichtigen.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes soll 
von den Gemeinden gesondert dargelegt werden, 
fürwelcheMaßnahmenundVerwendungendie
EinnahmenausErsatzbeteiligungsowieAusgleichs-
abgabeimkommendenHaushaltsjahrverwendet
werden.DieseDarlegungspflichtdientderTransparenz
undsolldenkonkretenMehrwertfürBürger:innen
nochsichtbarermachen.

http://www.transparenzplattform.nrw.de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&ver=8&val=21407&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&ver=8&val=21407&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&ver=8&val=21407&sg=0&menu=0&vd_back=N
https://www.wirtschaft.nrw/erneuerbare-energien/buergerenergiegesetz-nrw
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/klimaneutrale-kommune-nrw/arbeitshilfen/buergerenergie
https://www.energy4climate.nrw/energiewirtschaft/windenergie
https://bra.nrw.de/-4999
http://www.fachagentur-windenergie.de/themen/akzeptanz/mustervertrag/
http://www.fachagentur-windenergie.de/themen/akzeptanz/mustervertrag/
http://www.fachagentur-windenergie.de/themen/beteiligungundteilhabe/
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